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Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 des Thüringer Hochschulgesetzes vom  
21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601) erlässt die Bauhaus-Universität Weimar folgende Prüfungsordnung für 
den Studiengang Medienkultur mit dem Abschluss Master of Arts; der Senat hat am 27. Februar 2008 die 
Prüfungsordnung beschlossen. Der Rektor der Bauhaus-Universität hat mit Erlass vom 1. April 2008 die  
Ordnung genehmigt. 
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I.   ALLGEMEINES 
 
Präambel 
Die vorliegende Prüfungsordnung bildet die Grundlage für die Prüfungen im Studiengang Medienkultur, 
die den Hochschulgrad „Master of Arts“ ermöglichen. 
 
§ 1 – Zweck der Prüfung 
Durch die Prüfungen und die Masterarbeit einschließlich ihrer Verteidigung sollen die Studierenden nach-
weisen, dass sie vertiefte Fachkenntnisse der Medienkultur erworben haben und die Fähigkeit besitzen, an 
der Erarbeitung und dem Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit Medien 
und Medienprodukten sowie kulturellen Sachverhalten und Fragestellungen mitzuwirken. 
 
§ 2 – Hochschulgrad 
Der Hochschulgrad „Master of Arts“ (M. A.) wird als zweiter berufsqualifizierender Abschluss verliehen. 
 
§ 3 – Umfang und Gliederung des Studiums 
(1) Das Masterstudium ist modular gegliedert und umfasst Lehrveranstaltungen mit einer Gesamt-
leistung von 120 Leistungspunkten (LP). 
 
(2) Die Studienordnung ist so zu gestalten, dass das Studium mit den Prüfungen und der Masterarbeit 
in vier Semestern abgeschlossen werden kann. 
 
(3) Für Teilnehmer des trinationalen MA-Studienprogramms „European Film and Media Studies“ der 
Hochschulen Weimar, Lyon und Utrecht gelten zum Teil abweichende Regelungen, wie sie im gemeinsa-
men Vertrag niedergelegt sind (siehe Anlage 2). 
 
§ 4 – Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen 
(1) Prüfungen setzen sich aus den (studienbegleitend abgenommenen) Prüfungsleistungen in einem 
Prüfungsfach oder in einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. 
 
(2) Die Meldung zu einer studienbegleitenden Prüfung erfolgt innerhalb des entsprechenden Moduls 
zu Beginn der Vorlesungszeit. Die Meldung zur Masterprüfung erfolgt innerhalb des vom Prüfungsaus-
schuss festgelegten Zeitraumes. Die Prüfungen können auch vor Ablauf der festgesetzten Fristen abgelegt 
werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen werden. Ein 
besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen ist; der Kandidat ist fünf Tage vor dem 
Prüfungstermin darüber ortsüblich in Kenntnis zu setzen. 
 
(3) Die Masterarbeit muss bis zum Ende des 6. Fachsemesters erfolgreich verteidigt worden sein. 
Danach hat der Kandidat seinen Prüfungsanspruch verloren; es sei denn, er hat das Versäumnis nicht zu 
vertreten. 
 
§ 5 – Prüfungsausschuss 
(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern 
der Fakultät ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören drei Vertreter der Gruppe der Professoren, ein 
Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und ein Vertreter aus der Gruppe der Studierenden 
an. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom 
Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des 
studentischen Mitgliedes in der Regel ein Jahr. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. Der Prüfungs-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter das für den Vorsitz gewählte 
Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden. Er berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungen und der Studien-
zeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studien- und der Prüfungsordnung. 
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizu-
wohnen. 
 
§ 6 – Prüfer und Beisitzer 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Prüfungsberechtigt sind die Personen 
gemäß § 48 Abs. 2 ThürHG. Prüfungsleistungen werden in der Regel von mindestens zwei Prüfern bewer-
tet; mindestens ein Prüfer soll Hochschullehrer sein. Zum Prüfer oder Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 
 
(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt sicher, dass dem Kandidaten die Namen der Prüfer 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(3) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 
 
§ 7 – Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer Uni-
versität oder einer gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden 
ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Die Anerkennung von Teilen des Masterstudiums kann versagt 
werden, wenn mehr als die Hälfte der Prüfungen oder die Masterarbeit anerkannt werden soll. Über die 
Anerkennung oder Versagung entscheidet auf Antrag der Prüfungsausschuss. 
 
(2) Teilnehmer des trinationalen MA-Studienprogramms „European Film and Media Studies“ erhalten 
die Anerkennung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen automatisch. 
 
(3) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden auf 
Antrag anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen 
denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonfe-
renz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien, 
Berufsakademien und Vorgängereinrichtungen der Fachhochschulen gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 
 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Eine Kenn-
zeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Aner-
kennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen beim Prüfungsausschuss 
vorzulegen. 
 
§ 8 – Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne 
triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird bzw. die inhaltlichen Anforderungen nicht 
erfüllt. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss oder dem Prüfer unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Kandidaten ist ein ärztliches Attest und in begründeten Fällen ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in 
dem die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, 
in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. 
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(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird diese Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (Note 
5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen 
Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 
 
(4) Der Kandidat kann innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belas-
tende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
II. MASTERSTUDIUM 
 
§ 9 – Zulassung zu den Prüfungen 
Zu den Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht hat. 
Prüfungsvorleistungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung durch den Erstprüfer festgelegt und 
bekannt gegeben. 
 
§ 10 – Umfang und Art der Prüfungen 
(1) Eine Prüfung kann aus mehreren Teilfächern bestehen. Schriftliche Prüfungen nach dem 
multiplechoice-Verfahren sind ausgeschlossen. 
 
(2) Geeignete Arten von Prüfungsleistungen können auch in Form von Gruppenarbeiten zugelassen 
werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen muss als individuelle Prüfungs-
leistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. Die Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei 
Studierende umfassen. 
 
(3) Prüfungsleistungen sind in den Modulen gemäß Studienplan zu erbringen. Art und Umfang einer 
Prüfungsleistung werden spätestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Prü-
fungsleistungen können Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten oder mündliche Prüfungen sein. 
 
4) Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen lang andauernder oder ständiger körperlicher Behin-
derung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, 
so wird dem Kandidaten gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit 
oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
§ 11 – Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln eine problem- und reflexionsorientierte medienkulturelle Fragestellung historisch, 
systematisch oder analytisch erörtern und entfalten kann. 
 
(2) In den übrigen schriftlichen Arbeiten, namentlich den Hausarbeiten, soll der Kandidat nachweisen, 
dass er ein medienkulturelles Problem historisch, systematisch oder analytisch definieren sowie Methoden 
zu seiner Behandlung erarbeiten kann, es umfassend zu erörtern und interpretativ zu entfalten sowie in 
einen kultur- und medienwissenschaftlichen Fragehorizont zu integrieren versteht und schließlich zu einer 
angemessenen, konzisen und nachvollziehbaren Darstellung in der Lage ist. Die schriftliche Arbeit kann mit 
einer mündlichen Darlegung (Referat) verbunden und ggf. durch andere angemessene und geeignete 
Niederlegungsformen ergänzt oder ersetzt werden. 
 
(3) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fort-
setzung des Studiums ist, sind in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. In diesem Fall soll mindestens 
einer der Prüfer Professor sein. Gleiches gilt für die Masterabschlussprüfung. 
 
(4) Die Bearbeitungszeit für eine Klausurarbeit beträgt in der Regel 90 Minuten, jedoch nicht mehr als 
insgesamt vier Stunden. Sonstige schriftliche Arbeiten, namentlich die Hausarbeiten, werden während des 
laufenden Semesters angefertigt. Der Arbeitsumfang für eine Hausarbeit zum Studienmodul beträgt etwa 
90 Arbeitsstunden, zum Projektmodul etwa 240 Arbeitsstunden. 
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§ 12 – Mündliche Prüfungen 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über ein breites Grund-
lagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einem 
Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Ist 
die Prüfung eine Hochschulabschlussprüfung oder Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums, so soll 
mindestens ein Prüfer Professor sein. 
 
(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungen beträgt mindestens 15, höchstens 45 Minuten. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu 
geben. 
 
(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse an den Kandidaten. 
 
§ 13 – Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Masterabschluss 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von einzelnen Prüfungsleistungen werden folgende Noten in Zehntelabstufung verwendet: 
1,0 bis 1,5 sehr gut eine hervorragende Leistung; 
1,6 bis 2,5 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
2,6 bis 3,5 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
3,6 bis 4,0 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
ab 4,1 mangelhaft eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Noten aller dazugehörigen Prüfungsleistungen je für sich nicht 
schlechter als 4,0 lauten. Die Note einer Prüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, ist ein 
gewichtetes Mittel und errechnet sich als Summe der entsprechend dem Umfang der jeweiligen 
Modulteile der Lehrveranstaltung gewichteten Einzelleistungen gemäß Studien- und Prüfungsplan. 
 
(3) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle nach dem 
Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt.  
 
(4) Die deutschen Noten werden durch eine Note nach folgendem Schema ergänzt: 
ECTS-Note Anteil der erfolgreichen Studierenden, die diese Note in der Regel erhalten 
A  die besten 10 % 
B  die nächsten 25 % 
C  die nächsten 30 % 
D  die nächsten 25 % 
E  die nächsten 10 % 
F  Prüfung wurde nicht bestanden 
 
§ 14 – Wiederholung der Prüfungen 
(1) Die Prüfungen können jeweils in den Fächern, in denen sie nicht bestanden sind oder als nicht be-
standen gelten, einmal wiederholt werden. Bei Prüfungen, die aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, 
sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungen zu wiederholen. Fehlversuche an anderen Universitäten 
oder gleichgestellten Hochschulen sind anzurechnen. 
 
(2) Die Wiederholung von mündlichen und schriftlichen Prüfungsleistungen ist innerhalb des jeweils 
nächsten Prüfungszeitraumes abzulegen, da ansonsten der Prüfungsanspruch erlischt, sofern der Kandidat 
das Versäumnis zu vertreten hat. Über Ausnahmen entscheidet auf schriftlichen Antrag der Prüfungsaus-
schuss. Besteht der Kandidat die Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht, so ist die Prüfung und damit 
die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. 
 
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 
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§ 15 – Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
raumes ein Problem aus seinem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die 
Bearbeitungsdauer der Masterarbeit beträgt vier Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Arbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die vorgegebene Frist zur Bearbeitung eingehalten werden 
kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsdauer um max. 
zwei Monate verlängern, wenn dies aus themenbezogenen Gründen erforderlich ist. Darüber hinaus kann 
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit vom Prüfungsausschuss gestattet werden, sofern vom Kandidaten 
nicht zu vertretende Gründe eintreten, die eine Verlängerung der Bearbeitungszeit erforderlich machen. 
 
(2) Jeder Professor und Hochschullehrer ist berechtigt, Themen für Masterarbeiten auszugeben und 
die Masterarbeiten dann zu betreuen und zu bewerten. Soll die Masterarbeit in einer Einrichtung 
außerhalb der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des 
Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der als Erstprüfer angegebene Professor bzw. Hochschullehrer gibt das Thema nach Absprache mit 
dem Kandidaten aus und teilt Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sowie den Zweitprüfer dem Prüfungsaus-
schuss bzw. Dekanat mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Für die fachliche Betreu-
ung des Kandidaten während der Anfertigung der Arbeit ist der Erstprüfer verantwortlich. Auch der Zweit-
prüfer muss fachlich einschlägig ausgewiesen sein. 
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungsdauer zurück-
gegeben werden. 
 
(5) Masterarbeiten können auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 bis 3 erfüllt. 
 
(6) Der Kandidat stellt den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit schriftlich beim Prüfungsausschuss. 
Dem Antrag sind beizufügen: 
1. Nachweise über die bestandenen Prüfungen im Umfang von 90 Leistungspunkten, 
2. ein Vorschlag für den Erstprüfer, 
3. ein Vorschlag für das Thema der Masterarbeit, 
4. ein schriftliches Einverständnis des vorgeschlagenen Erstprüfers, den Kandidaten zu betreuen. 
 
(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit – 
bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst, 
sie noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(8) Die Masterarbeit ist auch in digitaler Form abzugeben (zu Händen des Erstgutachters). 
 
(9) Die eingereichten Exemplare der Masterarbeit inklusive der digitalen Form gehen in das Eigentum 
der Bauhaus-Universität Weimar über und können nach einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
vernichtet werden. Die Bauhaus-Universität Weimar erhält das unbefristete und uneingeschränkte Recht, 
die Masterarbeit in Teilen oder vollständig in beliebigen Medien unter Nennung des Verfassers zu verwen-
den. Die urheberrechtlichen Ansprüche des Verfassers bleiben davon unberührt. 
 
§ 16 – Annahme und Bewertung der Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit ist in dreifacher Ausfertigung in gedruckter Form sowie einfach in digitaler Form 
fristgemäß beim Dekanat der Fakultät Medien abzuliefern. Das Abgabedatum ist aktenkundig zu vermer-
ken. 
 
(2) Die Masterarbeit muss von zwei Prüfern unabhängig voneinander bewertet und vor ihnen vertei-
digt werden. Die Bewertung der Arbeit muss nach spätestens drei Monaten erfolgt sein. Die Verteidigung 
trägt den Charakter einer mündlichen Prüfung; § 12 gilt entsprechend. Die Dauer der Verteidigung sollte 
insgesamt eine Zeitstunde nicht übersteigen. Sie sollte zeitnah nach Eingang der Gutachten erfolgen. Die 
Verteidigung ist in der Regel hochschulöffentlich – außer der Kandidat widerspricht ausdrücklich. 
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(3) Die Bewertung des Mastermoduls setzt sich aus einer Note für die schriftlich vorgelegte Arbeit 
(Wichtung 75 %) und einer Note für die Verteidigung (Wichtung 25 %) zusammen. Die Note ergibt sich 
jeweils aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der Prüfer. Bewertet ein Prüfer die Arbeit 
mit „nicht ausreichend“ (5,0), so ist ein dritter Prüfer zu bestellen. Die Arbeit ist dann bestanden, wenn sie 
von zwei Prüfern mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. Die Arbeit ist dann endgültig nicht be-
standen, wenn auch der weitere, also dritte Prüfer die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(4) Bei hervorragenden Leistungen kann das Gesamturteil „Mit Auszeichnung“ erteilt werden. Dabei 
müssen beide Prüfer die Masterarbeit und ihre Verteidigung mit 1,0 bewerten; und keine Note der zuvor 
studienbegleitend absolvierten Prüfungen darf schlechter als „gut“ sein. 
 
§ 17 – Ungültigkeit von Prüfungen 
(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz 
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandi-
dat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen 
Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht 
bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs.2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
§ 18 – Wiederholung der Masterarbeit 
(1) Sowohl die Masterarbeit als auch deren Verteidigung kann bei „nicht ausreichenden“ Leistungen 
jeweils einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit in der in § 15 Abs. 4 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Masterarbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(2) Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 
 
§ 19 – Zusatzfächer 
Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung unterziehen (Zusatz-
prüfung). Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 
 
§ 20 – Akademischer Grad 
Die Masterprüfung gilt als bestanden, wenn Masterarbeit und ihre Verteidigung sowie alle anderen erfor-
derlichen Modulprüfungen erfolgreich absolviert wurden. Im Anschluss verleiht die Bauhaus-Universität 
Weimar den akademischen Grad „Master of Arts“. 
 
§ 21 – Zeugnis 
(1) Hat der Kandidat sämtliche Prüfungen bestanden und die Masterarbeit erfolgreich verteidigt, so 
erhält er über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden die Noten der Prüfungen, das Thema der 
Masterarbeit und deren Note sowie die erreichten Leistungspunkte aufgenommen. Ferner sind – auf 
Antrag des Kandidaten – auf einem Beiblatt die Ergebnisse der Prüfungen in den Zusatzfächern und die 
Studiendauer aufzunehmen. 
 
(2) Die Gesamtnote ergibt sich aus den in allen Semestern erbrachten Leistungen im Umfang von 
120 LP, gewichtet nach den Leistungspunkten. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
Das Zeugnis wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität versehen. Das Zeugnis wird zweisprachig, deutsch und englisch, ausge-
stellt. 
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(4) Die Bauhaus-Universität Weimar stellt ein Diploma Supplement (DS) in deutscher und englischer 
Sprache aus. 
 
§ 22 – Urkunde 
(1 ) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die Masterurkunde mit dem Datum des Zeug-
nisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades beurkundet. 
 
(2) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. Der Urkunde über die Verleihung des Grades ist 
eine englischsprachige Übersetzung beizufügen. 
 
 
III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 23 – Einsicht in die Prüfungsakten 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag in ange-
messener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
§ 24 – Widerspruchsverfahren 
(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich 
zu erteilen und zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen sie kann innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss nach einer Stellungnahme der Prüfer. 
 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertungsentscheidung eines Prüfers richtet, leitet der 
Prüfungsausschuss den Widerspruch diesem Prüfer zur Überprüfung zu. Ändert der Prüfer seine Entschei-
dung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidung darauf, ob 
1. von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfremden Erwägungen ausgegangen wurde, 
2. gegen allgemein anerkannte Grundsätze der Bewertungsmaßstäbe, 
3. gegen Rechtsvorschriften oder 
4. gegen allgemeine Grundsätze der Lebenserfahrung verstoßen wurde. 
Sodann erlässt er den Widerspruchsbescheid. 
 
(4) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Prüfungsausschusses richtet, 
entscheidet der Rektor nach Anhörung des Prüfungsausschusses endgültig, sofern der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch nicht abhilft. 
 
(5  Abs. 3 gilt entsprechend, wenn sich der Widerspruch gegen die Entscheidung mehrerer Prüfer 
richtet. 
 
(6) Über den Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit dem Wider-
spruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchsführer zuzustellen. 
 
§ 25 – Gleichstellungsklausel 
Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der weiblichen wie in 
der männlichen Form. 
 
§ 26 – Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung in den Mitteilungen der Bauhaus-Univer-
sität Weimar folgenden Monats in Kraft. Sie ist erstmals auf die Matrikel Sommersemester 2008 anzuwen-
den. 
 
Weimar, 27. Februar 2008 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Gerd Zimmermann 
Rektor 
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Die Satzung ist genehmigungsfähig. 
 
 
 
Dipl.-Jur. Rainer Junghanß 
Justitiar 
 
Genehmigt: 
 
Weimar, 1. April 2008 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Gerd Zimmermann 
Rektor 
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Anlage 1: Studien- und Prüfungsplan 
 
 
1. Semester 
Projektmodul aus Medienwissenschaft 
oder Kulturwissenschaft     24 LP P 
1 Obligatorisches MA-Studienmodul      6 LP P 
 
2. Semester 
Projektmodul aus Medienwissenschaft 
oder Kulturwissenschaft     24 LP P 
1 Obligatorisches MA-Studienmodul      6 LP P 
 
3. Semester 
Projektmodul aus Medienwissenschaft 
oder Kulturwissenschaft     24 LP P 
1 Obligatorisches MA-Studienmodul      6 LP P 
 
4. Semester 
M.A. - Modul * aus Medienwissenschaft 
oder Kulturwissenschaft     30 LP P 
_________________________________________________________ 

          Summe 120 LP 
 

P: Prüfung 
 
Medienwissenschaft: Medienphilosophie, -soziologie, Geschichte und Theorie der Bildmedien usw. 
Kulturwissenschaft:   Geschichte und Theorie der künstlichen Welten, Geschichte und Theorie der 
                                 Kulturtechniken, Europäische Medienkultur usw. 
 
* Das M. A. - Modul setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen: Kolloquium 6 LP, M. A.-Arbeit   
   18 LP, Verteidigung 6 LP. 
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Anlage 2:  Kooperationsvertrag zum trinationalen MA-Studienprogramm  
                    „European Film and Media Studies“ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vereinbarung 
über die Durchführung des gemeinsamen 

trinationalen Studienprogrammes 
„European Film and Media Studies“ 

zwischen der 
Universität Lumière – Lyon 2 

(Département A.S.I.E.) 
 

und der 
 

Bauhaus-Universität Weimar 
(Fakultät Medien) 

 
sowie der 

 
Universiteit Utrecht 

(Graduate School of Humanities) 
 
 
 
 
 
Präambel 
 
Die School Media- en Cultuurwetenschapen der Universität Utrecht und die Fakultät Medien der Bauhaus 
Universität Weimar sind durch bilaterale Vereinbarungen im Rahmen des EU-Programmes Sokrates zur 
Förderung der Studenten- und Dozentenmobilität bereits im europäischen Kontext miteinander verbun-
den. Mit dem Institut de la Communication der Universität Lumière (Lyon 2) besteht neben diesen 
Kooperationen das gemeinsame Bachelor-Studienprogramm „Europäische Medienkultur“. 
 
An diese bereits bestehenden Partnerschaften knüpft die hier vorliegende Vereinbarung eines gemeinsa-
men, trinationalen Master- Studienprogramms zwischen der Graduate School of Humanities der 
Universität Utrecht, dem Département A.S.I.E. (Arts de la Scène, de l’Image et de L’Ecran) der Universität 
Lumière Lyon 2 und der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar an. 
 
Im Rahmen der Europäischen Reform der Hochschulausbildungen ist es das Ziel des Studienprogrammes, 
welches mit dieser Vereinbarung begründet wird, die Mobilität der Studierenden der Partnerhochschulen 
zu fördern. Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, aufgrund von Äquivalenzvereinbarungen hinsichtlich 
der Studien– und Prüfungsleistungen ohne Verlängerung der Studienzeit ein trinationales und trilinguales 
Studienprogramm zu absolvieren. 
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Artikel 1 – Aufnahme von Bewerbern in das gemeinsame Studienprogramm 
 
1. Voraussetzungen zur Teilnahme 
 
Die Voraussetzungen für die Aufnahme in das gemeinsame Studienprogramm sind: 
1. Ein über den Durchschnitt liegender erster berufsqualifizierender Universitätsabschluss eines EU-

Mitgliedsstaates in Kultur- und Geisteswissenschaften, Licence en Science humaines, Bachelor of Fine 
Arts, Bachelor of Arts, bevorzugt in Kultur-, Film-, Medienwissenschaft im weiten Sinne. 

 
 
 
2. Mindestens gute Kenntnisse der drei Unterrichtssprachen Französisch, Deutsch und Englisch. 
 
3.  Bestandenes Auswahlgespräch durch eine Kommission der Aufnahmeuniversität, in dem die Sprach- 

und Wissenschaftskompetenz geprüft wird. Die Fachkompetenz besteht aus Kenntnissen der Medien-
kultur, Mediengeschichte, Medientheorie, Filmtheorie und -geschichte im Besonderen, einem hohen 
Reflexionsniveau auf ästhetische Prozesse sowie intellektuellem Vermögen im Allgemeinen. 
 

4.  Wünschenswert sind interkulturelle Kompetenz und Kenntnisse der beteiligten Länder (z. B. Erasmus/ 
Sokrates-Erfahrungen im absolvierten Bachelor-Studiengang oder zertifizierte Praktika und Sprach-
aufenthalte). 

 
2. Bewerbungsprozess 
 
Die Aufnahme in das Studienprogramm findet jeweils zum Beginn des akademischen Studienjahres statt. 
Ein Quereinstieg ist nicht möglich. 
 
2.1 Auswahlkommission 
Die Partnerhochschulen bilden eine gemeinsame Auswahlkommission, die aus drei lokalen Kommissionen 
besteht. Die Kommissionen vor Ort wählen aus den ihnen vorliegenden Bewerbungen jeweils gleich viele 
Studierende aus. Kriterien, Termine und Verfahren der Auswahl sind an allen drei Standorten gleich zu 
gestalten. Die lokalen Kommissionen verständigen sich ggf. über abweichende Studierendenzahlen. 
 
2.2 Bewerbungsunterlagen 
Die Bewerbungsunterlagen sollen enthalten: 
* Lebenslauf 
* dreiseitiges Motivationsschreiben, in dem Studien- und Forschungsinteressen erkennbar werden (keine 

Verbalisierung des tabellarischen Lebenslaufs). 
* Zeugniskopien sowie Nachweise über absolvierte Praktika, Sprachkurse etc. 
 
2.3 Verfahren 
Die lokalen Kommissionen wählen aus den eingereichten Bewerbungen eine geeignete Anzahl Kandi-
datInnen aus. Diese KandidatInnen werden zu einem Auswahlgespräch an der jeweiligen Hochschule 
eingeladen. Das Auswahlgespräch wird von zwei DozentInnen, die am Studienprogramm beteiligt sind, 
durchgeführt. Im Rahmen des Gespräches sollen die KandidatInnen ihre fachliche und sprachliche Eignung 
nachweisen. 
 
2.4 Anzahl der Studierenden im Programm 
Es wird angestrebt an jedem Standort die gleiche Anzahl teilnehmender Studierender aufzunehmen. Es 
werden jeweils 5 Studierende pro Standort und Studienjahr aufgenommen. 
 
3. Immatrikulationsmodalitäten 
 
Die Studierenden werden zunächst an der aufnehmenden Hochschule (»Heimathochschule«) immatriku-
liert, bleiben dort während der Dauer des gesamten Programms eingeschrieben und Zahlen die ortsübli-
chen Semesterbeiträge und/oder Studiengebühren, jedoch keine zusätzlichen Gebühren für die Teilnahme 
am EFMS-Studienprogramm. Während der Auslandsphase werden die Studierenden zusätzlich an den 
jeweiligen Partnerhochschulen als Austauschstudierende eingeschrieben, wobei sie mit den jeweils 
eigenen 
Studierenden gleichgestellt sind. An den Partnerhochschulen werden keine weiteren Semesterbeiträge und 
keine Studiengebühren erhoben. Zusätzlich werden die Studierenden während der gesamten Dauer des 
Studienprogramms bei der DFH/UFA eingeschrieben. 
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Artikel 2 – Organisation und Ablauf des gemeinsamen Studienprogramms 
 
1. Studienablauf 
 
Das Studienprogramm beginnt im Wintersemester in Lyon, führt dann nach Weimar und im dritten 
Semester nach Utrecht. Das vierte Semester zur Anfertigung der Master-Arbeit verbringen die 
Studierenden an ihrer Heimathochschule. 
 
 
1. Semester 
Wintersemester 
 

 
Université Lumière Lyon2, 
 
Faculté des Lettres, Sciences du Langage et 
Arts 
 
Département A.S.I.E. (Arts de la Scéne, de 
l’Image et de L’Ecran) 
 

 
2. Semester 
Sommersemester 
 

 
Bauhaus-Universität Weimar, 
 
Fakultät Medien 
Abt.: Medienkultur 
 

 
3. Semester 
Wintersemester 
 

 
Universiteit Utrecht, 
 
Faculteit der Geesteswetenschappen, 
Departement 
Media- en Cultuurwetenschapen 
 

 
4. Semester 
Sommersemester 
 

 
Masterarbeit und Studienabschluss an der 
Heimathochschule 
 

  
 
Die Studierenden durchlaufen als Gruppe gemeinsam das viersemestrige Masterprogramm. 
Die Verteilung der zu erbringenden Leistungen regelt die folgende Modulübersicht. 
 

1. Semester Lyon 
Unterrichtseinheit 1, Sektion A, (10 credits) 
Interdisziplinärer Kurs: Die Intermedialität der Szenischen Künste 
 
Unterrichtseinheit 2, Sektion B, (10 credits) 
Es sind zwei Forschungsseminare à 21 St. zu belegen. Zur Wahl stehen dabei: Filmgeschichte, 
Filmästhetik, Dokumentarfilm, Photographiewissenschaft zu je 5 credits 
 
Untersichtseinheit 3, Sektion C, (10 credits) 
Belegt werden muss ein freies Seminar von 21 St., das aus den anderen Masterangeboten, 
insbesondere aus den Masterangeboten zu den Szenischen Künsten, ausgewählt werden 
kann. 
 
2. Semester Weimar 
Projektmodul Medien-Philosophie (12 credits) 
Studienmodul EMK (6 credits) 
Studienmodul Wissensgeschichte (6 credits) 
Studienmodul Bildtheorie (6 credits) 
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3. Semester Utrecht 
Sektion I: Interdisziplinäres Training und Einführung in das Wissenschaftsgebiet (15 
ECTS) 
Basiswissen der Geisteswissenschaft (7,5 credits) 
Forschungsmethoden (7,5 credits, Tutorium) 
 
Sektion II: Akademische Spezialisierung (15 credits) 
Forschungsseminar : Medienkultur (7,5 credits) 
Forschungsseminar: Mediengeschichte (7,5 credits) 
 
4. Semester 
Masterarbeit an der Heimatuniversität 

 
2. Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen 
 
Das unterzeichnete Abkommen gewährleistet die volle Anrechnung der an der Partnerhochschule absol-
vierten Studienzeiten und Studienleistungen, die in ECTS-Punkten abgerechnet werden. Die Kooperations-
partner erkennen im Vertrauen auf die Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung beim Kooperations-
partner alle jeweils an der anderen Hochschule erworbenen Leistungspunkte ohne Nachprüfung an. Die an 
der jeweiligen Partnerhochschule durchgeführten studienbegleitenden Prüfungen sind integraler Bestand-
teil des trinationalen Masters. Die an der Partnerhochschule erbrachten Prüfungsleistungen sind Bestand-
teil der Abschlussnote an der Heimatuniversität. Die Endnote errechnet sich aus den vier erbrachten 
Semestern, gewichtet nach den ECTS-Punkten. Kann eine der abzulegenden Prüfungen auch nach einer 
Wiederholung der Prüfung gemäß den Prüfungsordnungen der Partneruniversitäten nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden, kehren die Studierenden an ihre Heimathochschule zurück, welche über die 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistung entscheidet. 
 
3. Abschlussprüfung und Abschlüsse 
 
3.1 Abschlussprüfung 
Die Anfertigung der Master-Arbeit und das Abschlussprüfungsverfahren finden an der Heimathochschule 
statt. Für die Einzelheiten des Verfahrens gelten die Verordnungen der jeweiligen Hochschulen für die 
Durchführung des örtlichen Master-Studienganges, in den die EFMS eingebettet sind. Zusätzlich zu diesen 
Regelungen wird festgelegt, dass die Betreuung der Abschlussarbeit und des Verfahrens neben einem ört-
lichen Hochschullehrer durch einen weiteren Hochschullehrer von einer der Partneruniversitäten erfolgt. 
Die Abschlussarbeit wird in der Regel in der Sprache der Heimatuniversität erstellt. Zusätzlich ist eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in angemessenem Umfang in der Sprache des 
Zweitbetreuers anzufertigen. 
 
3.2 Abschlüsse 
Nach bestandener Prüfung werden folgende gleichwertigen Abschlüsse verliehen: 
• Deutschland: Master of Arts, M. A. 
• Frankreich: Master Humanités et Sciences Humaines 
• Niederlande: Master of Arts, M. A., Research Master Media Studies 
Zu den Zeugnissen wird ein einheitliches Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache und ein 
Transcript of Records (TOC) verliehen. 
 
 
Artikel 4 – Geltungsdauer und Abschlussvereinbarungen 
 
Diese Vereinbarung wird zunächst auf vier Jahre geschlossen und tritt mit der Genehmigung durch die 
zuständigen Stellen der drei Universitäten in Kraft. Dieses Programm wird von der Deutsch-Französischen 
Hochschule unterstützt, zum einen durch die Bereitstellung eines Mobilitätszuschusses für die Studieren-
den des gemeinsamen Studienprogrammes, zum anderen durch die Bereitstellung finanzieller Mittel zur 
Durchführung von Lehrveranstaltungen und der Verwaltung des Studienprogramms. Der Beginn des 
gemeinsamen Studienprogramms ist für akademische Studienjahr 2008/2009 vorgesehen. 


